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Bkd105/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1987

Norm

DSt 1872 §17 Abs1 Z1

Rechtssatz

Eine auf § 17 Abs 1 Z 1 DSt gestützte Maßnahme ist auf die Dauer der statt5ndenden gerichtlichen Vorerhebungen

oder die Anhängigkeit eines gerichtlichen Strafverfahrens beschränkt. Erst im Fall einer rechtskräftigen Verurteilung ist

im Sinne des § 17 Abs 4 DSt vorzugehen, weil damit geänderte Voraussetzungen, nämlich die des § 17 Abs 1 Z 2 DSt,

vorliegen.
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